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Einleitung

Ausgehend von der industriellen Revolution, im Zuge derer der Einsatz
technischer Hilfsmittel menschliche Arbeit im großen Stil zu ersetzen be-
gann, setzte sich diese Entwicklung im zwanzigsten Jahrhundert mit der
digitalen Revolution und dem Einsatz von Computertechnologie fort.
Durch deren Einsatz konnten immer komplexere mechanische Tätigkei-
ten, aber auch das Treffen von Entscheidungen, automatisiert werden.
Dies geschah, indem diese Entscheidungen und deren Voraussetzungen in
Computerprogrammen festgelegt wurden.

Durch die Fortschritte im Bereich der „künstlichen Intelligenz“ ist es
möglich, Software zu entwickeln, die nicht auf das Konkretisieren von vor-
her in Programmen exakt festgelegten Entscheidungen beschränkt ist, son-
dern aufgrund ihrer Lernfähigkeit imstande ist, Entscheidungen selbststän-
dig zu treffen. Die Gesamtheit der Softwarekomponenten, die diese von
einer Einzelfallprogrammierung durch einen Menschen unabhängigen
Entscheidungen ermöglichen, wird in dieser Arbeit als „autonomes Sys-
tem“ bezeichnet.

Da Entscheidungen eines solchen autonomen Systems gerade nicht an-
hand eines festgelegten Programms getroffen werden, sind sie nicht im
Einzelnen vorhersagbar. Dies ist zugleich die Prämisse dieser Arbeit. Der
Umstand, dass durch autonome Systeme Entscheidungen getroffen werden
können, die in ihrem konkreten Inhalt nicht auf eine menschliche Wil-
lensbetätigung rückführbar sind, führt bei deren Einsatz zu Zurechnungs-
problemen, wenn das autonome System mit der Umwelt interagiert. Eine
solche Interaktion ist sowohl physisch denkbar, beispielsweise wenn ein
autonomes System zur Steuerung eines Fahrzeugs eingesetzt wird oder Zu-
griff auf einen Roboterarm hat, aber auch rechtsgeschäftlich, wenn ein au-
tonomes System als Agent zum Abschluss von Verträgen eingesetzt wird.

Am Beginn dieser Arbeit steht zunächst eine kurze Einführung zu dem
in der Arbeit verwendeten Begriff des „autonomen Systems“ und dessen
technischer Grundlagen.1 Anschließend wird in Teil drei2 der Arbeit ge-
zeigt, dass die Erklärungen und Aktionen autonomer Systeme mit dem In-
strumentarium des geltenden Rechts nicht vollständig fassbar sind. In den

Teil 1:

1 S. 21, Teil 2: Autonome Systeme.
2 S. 33, Teil 3: Behandlung de lege lata.
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Teilen vier3 und fünf4 der Arbeit wird daher die Schaffung einer neuen ju-
ristischen Person, der elektronischen Person, als Zurechnungssubjekt für
Erklärungen und Aktionen autonomer Systeme vorgeschlagen und diese
entworfen. Ziel der Einführung einer elektronischen Person ist es, den
Einsatz autonomer Systeme im Rechtsverkehr zu ermöglichen. Dieses Ziel
ist dabei sowohl der Grund als auch die Grenze der Einführung der elek-
tronischen Person.

Die Seitenzahlen bei Querverweisen innerhalb dieser Arbeit beziehen
sich stets auf die Überschrift des Gliederungspunkts, auf den verwiesen
wird.

3 S. 133, Teil 4: Lösungen de lege ferenda.
4 S. 145, Teil 5: Die elektronische Person.

Teil 1: Einleitung
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Autonome Systeme

Begriff des autonomen Systems

Der Begriff „autonomes System“ bezieht sich in dieser Arbeit auf die Ge-
samtheit der Softwarekomponenten, die entscheidend für die Interaktion
des Systems mit seiner Umwelt, natürlichen Personen oder anderen auto-
nomen Systemen sind. In welcher Form diese Interaktion erfolgt, ist zu-
nächst zweitrangig. Sie kann in der Ausgabe eines Texts über einen Bild-
schirm oder über eine Sprachausgabe, in der Ansteuerung von Stellmoto-
ren oder in der Kommunikation mit einem Server bestehen. Entscheidend
ist lediglich, dass die ausgeführte Aktion nicht direkt auf eine steuernde
natürliche Person zurückgeführt werden kann.

Eine direkte Rückführbarkeit ist beispielsweise gegeben, wenn konkrete
Steuerbefehle per Fernbedienung erfolgen oder ein Programm für vordefi-
nierte Inputs bestimmte vordefinierte Outputs liefert. Dann kann von
einem reinen Reflex gesprochen werden; die Aktion muss dann derjenigen
natürlichen Person zugeordnet werden, die die jeweilige Entscheidung ge-
troffen hat.

Moderne Computerprogramme entfernen sich jedoch immer weiter von
reinen Reflexgebilden mit einem überschaubaren Repertoire hin zu nicht
im Einzelnen nachvollziehbaren Blackboxes mit nur generell gehaltenen
Zielanweisungen.

Autonome Systeme zeichnen sich dadurch aus, Aktionen unabhängig
von unmittelbarer Steuerung durchzuführen. Das Programm oder die Ent-
scheidungsinstanz in einem Programm, die ein solches Verhalten ermög-
licht, wird als künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet. Dabei gibt es ver-
schiedene Ansätze, was genau Ziel der KI-Forschung ist. Bei Russell/Norvig
wird zwischen vier Ansätzen unterschieden: Zu erreichen, dass Program-
me wie Menschen denken, dass sie wie Menschen handeln, dass sie ratio-
nal denken oder dass sie rational handeln.5 Ein System wird dann als ratio-
nal begriffen, wenn es auf der Basis seiner Erkenntnisse „richtig“ handelt.6

Ein besonderes Problem der Einstufung von Programmen als intelligent
stellen bereits die verschiedenen Ansätze dar, menschliche Intelligenz zu

Teil 2:

A.

5 Russell/Norvig, S. 23.
6 Russell/Norvig, S. 22.
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beschreiben. Für die Frage nach der rechtlichen Einordnung eines autono-
men Systems ist es jedoch von untergeordneter Bedeutung, ab wann ein
Programm als künstlich Intelligent anzusehen ist, solange die Wahl der
Aktion selbstständig und nicht bis ins Detail vorhersehbar ist.

Auf der Annahme, dass es bei entwickelten autonomen Systemen nicht
immer möglich ist, die konkreten Aktionen vorauszusehen7, fußt diese Ar-
beit. Im Folgenden soll kurz auf die technische Entwicklung autonomer
Systeme eingegangen und erklärt werden, weshalb es bei komplexen auto-
nomen Systemen Handlungserwartungen, aber keine Sicherheit geben
kann.

Da dies keine technische Arbeit ist, beschränkt sich die Darstellung im
Folgenden auf den Versuch, dem Leser einen groben Überblick zu ver-
schaffen.8 Hierzu wird zunächst ein Überblick über die Geschichte der
künstlichen Intelligenz gegeben. Im Anschluss daran werden einige tech-
nische Grundkonzepte erläutert, aufgrund derer eine Vorhersehbarkeit der
Aktionen autonomer Systeme scheitert.

Historischer Überblick9

Die Geschichte der KI begann bereits im Jahr 1943 mit einer Arbeit von
McCulloch und Pitts, in der diese die Grundstruktur neuronaler Netze be-
schrieben.10 1949 demonstrierte Hebb ein Verfahren, nach dem solche neu-
ronalen Netze anhand einer Aktualisierungsregel neuen Gegebenheiten
angepasst werden können; die Lernfähigkeit neuronaler Netze nach dieser

B.

7 So Clemens, NJW 1985, 1998, 2001 f.; Kirn/Müller-Hengstenberg, S. 1 f.; Spindler/
Schuster-Spindler, § 164, Rn. 12; Grützmacher, CR 2016, 695, 696; Denga, CR
2018, 69, 70; Müller-Hengstenberg/Kirn, CR 2018, 682, 683; Stiemerling, CR 2015,
762, 764; Teubner, AcP 218, 155, 164, 174; Mayinger, S. 14; Spindler, CR 2015, 766,
766; siehe auch Fn. 111.

8 Für eine Einführung s. Ertel, Grundkurs künstliche Intelligenz, 4. Auflage, Sprin-
ger Vieweg 2016; für eine umfassende Einführung s. Russell/Norvig, Künstliche
Intelligenz, 3. Auflage, Pearson 2012; für eine Einführung, die sich an Laien rich-
tet, s. Matthias, S. 21 ff.; für einen kurzen Überblick s. Stiemerling, CR 2015,
762 ff.

9 Nach Russell/Norvig, S. 39 ff.. Für eine umfangreiche historische Einführung siehe
ebenda.

10 McCulloch/Pitts, Bulletin of Mathematical Biophysics, Vol. 5, 1943, p. 115–133;
Russell/Norvig, S. 39.

Teil 2: Autonome Systeme
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Regel wird als Hebb´sches Lernen bezeichnet.11 1950 bauten Minsky und
Edmonds den ersten Computer auf der Basis neuronaler Netze.12

1956 fand die als Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz bezeichnete
Dartmouth-Konferenz statt, ein Workshop, an dem Mc Carthy, Minsky und
Edmonds teilnahmen, aber auch Vertreter von IBM, der Princeton Univer-
sity, der Carnegie Tech und des MIT.13 Nachdem zu Beginn der Entwick-
lung der künstlichen Intelligenz die Nachbildung menschlicher Nerven-
verbindungen durch neuronale Netze standen, konzentrierte sich die Wis-
senschaft ab den späten sechziger Jahren neben Experimenten mit geneti-
schen Algorithmen14 vor allem auf wissensbasierte Systeme wie die soge-
nannten Expertensysteme.15 Ziel von Expertensystemen ist es, ausgehend
von definierten Regeln zu Schlüssen zu gelangen. MYCIN war beispiels-
weise ein Expertensystem zur Diagnose von Blutinfektionen; anhand von
450 Regeln konnte es Blutinfektionen ebenso zuverlässig wie ein menschli-
cher Experte diagnostizieren.16

Seit 1986 rückt der Fokus wieder verstärkt auf neuronale Netze und da-
mit den konnektionistischen Ansatz.17

Agententypen und Grundlagen

Agententypen

Es wird zwischen mehreren Agententypen unterschieden, welche hier in
aufsteigender Komplexität dargestellt werden. Allen Typen gemein ist,
dass sie – in unterschiedlichen Abstraktionsstufen – einen Input in einen
Output umsetzen.18

Der einfachste Agent ist der Reflex-Agent. Ein Reflex-Agent setzt einen
Input anhand einer starren wenn-dann-Regel in einen Output um, ohne
vorherige Inputs oder Folgen zu beachten.19 Ein Beispiel für einen solchen
einfachen Reflex-Agenten ist etwa ein Staubsaugerroboter, der bei jeder

C.

I.

11 Russell/Norvig, S. 39.
12 Russell/Norvig, S. 40.
13 Russell/Norvig, S. 40 f.
14 Russell/Norvig, S. 45.
15 Russell/Norvig, S. 46 ff.
16 Russell/Norvig, S. 47.
17 Russell/Norvig, S. 48 f.
18 Ertel, S. 18.
19 Russell/Norvig, S. 76; Ertel, S. 19.
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Kollision mit einer Wand eine 90-Grad-Drehung nach links durchführt.20

Ein solcher Staubsaugerroboter wird unter Umständen einen Raum voll-
ständig saugen oder sich irgendwo festfahren.

Soll der Roboter ein Signal geben oder sich abschalten, sobald er sich
festgefahren hat, benötigt er einen Zähler, wie oft er sich bereits um 90
Grad gedreht hat und angestoßen ist. Das Wissen darüber, wie die Welt
aussieht, beziehungsweise der Teilausschnitt, der für den Agenten interes-
sant ist, wird Modell genannt.21 Im Falle des Saugroboters beinhaltet sein
Modell, wie oft er bereits angestoßen ist. Agenten, die ein Modell verwen-
den, nennt man „modellbasierter Agent“22; der Roboter mit Zähler ist also
ein modellbasierter Reflexagent.23

Möchte man nun, dass der Staubsaugerroboter den Raum vollständig
und planmäßig saugt und anschließend zu seiner Ladestation zurückkehrt,
genügt es nicht, dass er jeweils auf Grundlage seines aktuellen Zustandes
entscheidet.24 Der Agent muss zusätzlich die Fähigkeit haben, mehrere
Schritte vorauszuplanen, um das Ziel zu erreichen.25 Dazu benötigt auch
dieser Agent ein Modell, in diesem Fall eine Karte des Raumes, die Infor-
mation, wo er und die Station sich befinden sowie wo er bereits gesaugt
hat. Einen solchen Agenten bezeichnet man daher als (modellbasierten)
zielbasierten Agenten.26

Nun gibt es nicht nur ein erfolgreiches Vorgehen, den Raum zu saugen.
Der Agent muss jedoch eine Route wählen. Dies kann entweder zufällig
erfolgen oder aufgrund einer Nutzenfunktion. Eine solche erlaubt es dem
Agenten, sein Vorgehen so zu wählen, dass sein Nutzen maximiert wird.27

Dabei kann der Nutzen beispielsweise ein möglichst geringer Energiever-
brauch, eine geringe Lautstärke, die besonders schnelle Reinigung der
Wohnung oder die Fertigstellung um 17:00 Uhr sein. Ein solcher Agent
wird als nutzenbasierter Agent bezeichnet.28

Besitzt ein Agent darüber hinaus die Fähigkeit zu lernen, kann er den
Erfolg seiner Aktionen bewerten und auf dieser Grundlage neue Regeln er-

20 Vgl. Russell/Norvig, S. 76, 61 f.
21 Russell/Norvig, S. 78.
22 Russell/Norvig, S. 78.
23 Vgl. Russell/Norvig, S. 78.
24 Russell/Norvig, S. 80.
25 Russell/Norvig, S. 80.
26 Vgl. Russell/Norvig, S. 80 f.
27 Russell/Norvig, S. 81; Ertel, S. 20.
28 Vgl. Russell/Norvig, S. 81 f.
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stellen und sein Verhalten anpassen.29 Ein lernfähiger Agent besitzt die Fä-
higkeit, neue Ansätze zu erproben, auch wenn sie aus aktueller Sicht we-
nig erfolgsversprechend erscheinen.30

Damit ein Agent die oben beschriebenen Fähigkeiten und Charakteristi-
ka erhält, sind verschiedenen Komponenten nötig, welche im Zusammen-
spiel zum erwünschten Erfolg führen. So gibt es mehrere Möglichkeiten,
Lernfähigkeit zu implementieren oder die Nutzenfunktion zu berechnen.
Im Folgenden sollen daher einige Grundprinzipien vorgestellt werden, auf
denen einzelne Komponenten fußen können.

Symbolverarbeitender und konnektionistischer Ansatz

Grundsätzlich wird im Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz zwi-
schen dem symbolverarbeitungs- und dem konnektionistischen Ansatz un-
terschieden.31 Der symbolverarbeitende Ansatz basiert auf der Repräsenta-
tion von Wissen durch abstrakte Zeichen (Schriftzeichen, Zahlen, Symbo-
le etc.).32 Beim konnektionistischen Ansatz werden Wissen und Hand-
lungsanweisungen nicht symbolisch dargestellt, sondern in Form von Ge-
wichtungen in einem neuronalen Netz.33 Dadurch wird versucht, die
„Bauart biologischer intelligenter Systeme […] nachzubilden.“34

Programmierung in Programmiersprachen

Die Programmierung konventioneller Programme erfolgt in Program-
miersprachen. Durch sie werden symbolisch Handlungsanweisungen fest-
geschrieben, wie etwa die Anweisung an den Staubsaugerroboter, bei fron-
taler Kollision eine Drehung um 90 Grad durchzuführen. Programme sind
(abhängig von der verwendeten Programmiersprache) menschenverständ-
lich und können im Gegensatz zu neuronalen Netzen grundsätzlich ohne
weiteres nachvollzogen werden.

II.

III.

29 Vgl. Russell/Norvig, S. 83 ff.; Ertel, S. 20.
30 Russell/Norvig, S. 84.
31 Spreckelsen/Spitzer, S. 28 ff.
32 Spreckelsen/Spitzer, S. 29.
33 Spreckelsen/Spitzer, S. 29 f.
34 Spreckelsen/Spitzer, S. 29.
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